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MELCHIOR - ABSCHIEBUNGSHAFT - KOMMENTAR               ANHANG: Entscheidungen im Volltext

Oberlandesgericht Düsseldorf                                                          Beschluss vom 30. April 2004                                                              - I-3 Wx 110/04 -

Zur Berücksichtigung des § 64 Abs. 3 Satz 1 AuslG im Rahmen des § 57 Abs. 2 Satz 4 AuslG 

Zitierweise: OLG Düsseldorf v. 30.04.2004 bei Melchior, Abschiebungshaft, Anhang

Wortlaut der Entscheidung

OBERLANDESGERICHT DÜSSELDORF

BESCHLUSS

I-3 Wx 110/04
4 T 58/04   LG Kleve

10 XIV 935 B  AG Geldern

In dem Freiheitsentziehungsverfahren

(hier: Abschiebungshaft)

betreffend ........................
hat der 3. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Düsseldorf auf die sofortige weitere Beschwerde des Betroffenen gegen den Beschluss der 4. Zivilkammer des Landgerichts Kleve vom 1. März 2004 unter Mitwirkung ..................  am 

30. April 2004
b e s c h l o s s e n:

Das Rechtsmittel wird zurückgewiesen.

Der Antrag auf Bewilligung von Prozesskostenhilfe wird abgelehnt.

G r ü n d e:
I.
Der Betroffene reiste am 01.05.2002 mit einem bis zum 15.05.2002 gültigen Visum der Deutschen Botschaft in ......... in die Bundesrepublik Deutschland ein. Sein Antrag auf Anerkennung als Asylberechtigter wurde mit Bescheid des Bundesamtes vom 19.03.2003 - bestandskräftig seit dem 08.08.2003 - als offensichtlich unbegründet abgelehnt und der Betroffene wurde aufgefordert, die Bundesrepublik Deutschland innerhalb einer Woche zu verlassen. 
Für die Dauer des Asylverfahrens wurde der Betroffene der Stadt ............  zugewiesen, der jedoch sein Aufenthalt seit dem 31.07.2003 nicht mehr bekannt war. Am 29.10.2003 wurde der Betroffene bei seiner Einreise aus den Niederlanden kontrolliert und vorläufig festgenommen, da er über keine für die Einreise gültigen Dokumente verfügte. 
Auf Antrag des Antragstellers hat das Amtsgericht nach Anhörung des Betroffenen am gleichen Tage angeordnet, den Betroffenen zur Sicherung seiner Abschiebung für längstens drei Monate in Abschiebungshaft zu nehmen. 
Der Betroffene hat sofortige Beschwerde eingelegt. Er hat gemeint, die Haftanordnung sei rechtswidrig, da gegen ihn mehrere Strafbefehle erlassen worden seien und die Zustimmung der Staatsanwaltschaft nach § 64 Abs. 3 AuslG nicht eingeholt worden sei. Nachdem das Amtsgericht mitgeteilt hatte, dass die Zustimmungen der Staatsanwaltschaften seit dem 08.12.2003 vorliegen, hat der Betroffene beantragt, festzustellen, dass die Haftanordnung in der Zeit vom 29.10.2003 bis 08.12.2003 rechtswidrig war. Das Amtsgericht hat den Feststellungsantrag zurückgewiesen. Die dagegen gerichtete sofortige Beschwerde des Betroffenen ist beim Landgericht ohne Erfolg geblieben. 
Der Betroffene hat sofortige weitere Beschwerde eingelegt und die Bewilligung von Prozesskostenhilfe beantragt. 
Der Antragsteller ist dem Rechtsmittel entgegengetreten. 
Wegen der Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen. 
II.
Das zulässige Rechtsmittel des Betroffenen hat keinen Erfolg. Die Anordnung der Abschiebehaft durch das Amtsgericht war rechtmäßig erfolgt. Die Voraussetzungen für die Anordnung der Sicherungshaft lagen vor; der Betroffene war vollziehbar ausreisepflichtig, die Haftgründe des § 57 Abs. 2 S. 1 Nr. 1, 2 und 5 AuslG gegeben. Dies stellt der Betroffene selbst nicht in Abrede. Der Haftanordnung stand nicht entgegen, dass zu diesem Zeitpunkt das Einvernehmen der Staatsanwaltschaften nicht vorlag. Sinn und Zweck der Vorschrift des § 64 Abs. 2 AuslG besteht darin, der Staatsanwaltschaft Gelegenheit zu verschaffen,  abzuwägen, ob das Strafverfolgungsinteresse das Interesse an der Abschiebung des Ausländers überwiegt ( vgl. GK-AuslR, § 64 Rn. 17 ). Deshalb muss im Hinblick auf § 57 Abs. 2 Satz 4 AuslG von Amts wegen geprüft werden, ob die Staatsanwaltschaft mit der Abschiebung einverstanden ist oder – wenn nicht – ob das Strafverfahren vor Ablauf von drei Monaten rechtskräftig abgeschlossen werden kann ( vgl. Senatsbeschluss vom 21.12.1994, 3 Wx 649/94 ). Schon hieraus ergibt sich, dass das Einvernehmen nicht bereits bei der Haftanordnung vorliegen muss, sondern nachgeholt werden kann, und die Abschiebungsanordnung erst dann rechtswidrig ist, wenn das Einvernehmen endgültig fehlt ( vgl. auch Kanein/Renner, AuslR, 6. Aufl., § 64 Rn. 8 ). Für die begehrte Feststellung der Rechtswidrigkeit der Haftanordnung in der Zeit vom 29.10. bis 08.12.2003 war daher kein Raum. 
Das Rechtsmittel des Betroffenen konnte danach keinen Erfolg haben. Die Bewilligung von Prozesskostenhilfe kam mangels Erfolgsaussicht nicht in Betracht.

Diesseits in das Internet eingestellt am 14.06.2004.
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